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Einleitung und Gang der Untersuchung

Das Mittelmeer ist seit einigen Jahren Schauplatz einer humanitären Krise. Vor 
den Augen Europas und der restlichen Welt flüchten Menschen in Booten aus 
ihren Herkunftsländern, um nach Europa zu gelangen. Eine von Experten pro-
grammierte „Displacement Tracking Matrix“ zeichnet Migrationsströme über das 
Mittelmeer auf. Laut der laufend aktualisierten Datenerhebungen1 des Projekts 
der Internationalen Organisation für Migration, erreichten im Jahr 2015 über eine 
Million Menschen Europa über den Seeweg. 3.770 Menschen haben dabei ihr Le-
ben verloren oder werden noch vermisst.

Die Tatsache, dass Menschen mit Hilfe von Schleusern oder auf eigene Faust 
über gefährliche Seewege in ein anderes Land aufbrechen, ist historisch nicht neu. 
Für viele Vietnamesen, die nach Beendigung des Vietnamkriegs und der vollstän-
digen Eroberung Saigons durch die kommunistischen nordvietnamesischen Trup-
pen im Jahr 1975 über das Südchinesische Meer ins Ausland zu fliehen versuchten, 
prägte sich erstmals der Begriff der „Boat People“.2 Seit einigen Jahren rücken nun 
auch die europäischen Außengrenzen und der Fluchtweg über das Mittelmeer und 
die Ägäis ins Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit. Nicht umsonst be-
nannte der NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg in einer Pressemitteilung3 die 
Situation als größte Migrations- und Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. 
In der Tat tragen die andauernden Konflikte unter anderem in Somalia, Libyen 
und Syrien dazu bei, dass es wieder so hohe Flüchtlingszahlen gibt, wie zur Zeit 
des Zweiten Weltkrieges.4

Mit der großen Zahl an Menschen, die ihre Heimatländer über das Mittelmeer 
verlassen, steigt die Zahl derer, die aus dieser Situation Profit schlagen möchten. 
Die auf der ganzen Welt immer restriktiveren Einreisebestimmungen und die 
parallel schärfer werdenden Kontrollen an den Außengrenzen steigern global die 

1  IOM, Migration Flows – Europe, abrufbar unter: http://migration.iom.int / europe/ (letz-
ter Aufruf: 4.8.2017).
2  Tsamenyi, The „Boat People“: Are they Refugees?, HRQ, 5 (1983), 348, 348.
3  NATO, Joint press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and Turkish Prime 
Minister Ahmet Davutoğlu – Secretary General’s opening remarks (7.3.2016), abrufbar unter: 
http://www.nato.int/cps/en/natohq / opinions_128859.htm (letzter Aufruf: 4.8.2017).
4  del Valle, Search and Rescue in the Mediterranean Sea: Negotiating Political Differences, 
Refugee Survey Quarterly, 35 (2016), 22, 23.



Einleitung und Gang der Untersuchung

22

Nachfrage nach professionellen Schleuserbanden.5 Auch die Europäische Union 
hat strengere Visavorschriften etabliert und die Kontrollen an den Außengrenzen 
verschärft und dabei mutmaßlich die Bereitschaft der Menschen erhöht, gefähr-
liche Wege auf sich zu nehmen.6 Durch die steigende Nachfrage nach illegalen 
Einreisemöglichkeiten haben sich an den europäischen Außengrenzen gut organi-
sierte Schleuserbanden etabliert.7 Laut Angaben von Europol wenden sich 90% der 
Migranten, die in die Union einreisen möchten, an kriminelle Schleuserbanden.8

Die Europäische Union hat im Jahr 2015 mit einem multinationalen Militär-
einsatz zur Bekämpfung der Schlepperbanden und Beendigung der humanitären 
Katastrophe auf die Situation im Mittelmeer reagiert. Die European Union Naval 
Force Mediterranean (EUNAVFOR MED Operation Sophia)9 im Mittelmeer auf 
Hoher See vor der Küste Libyens ist nach der EUNAVFOR Somalia Operation 
Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie10 die zweite maritime Militäroperation der 
Europäischen Union. An der EUNAVFOR MED beteiligt sich von Anfang an 
auch durchgehend die deutsche Marine.

In der ersten bereits abgeschlossenen Phase wurden durch Patrouillen auf Ho-
her See zunächst Informationen gesammelt, um die Aufdeckung und Beobachtung 
von Migrationsnetzwerken zu unterstützen.11 Seit Herbst 2015 befindet sich die 
Mission in der zweiten Phase, die in zwei aufeinanderfolgende Phasen unterteilt 

5  Zhang, Smuggling and Trafficking in Human Beings, 2007, S.   16.
6  Markard, Ein neues Schutzkonzept? Der Einfluss der Menschenrechte auf den internatio-
nalen Schutz, ZAR, 35 (2015), 56, 60.
7  Paoli / Fijnaut, Organised Crime and Its Control Policies, European Journal of Crime, Cri-
minal Law and Criminal Justice, 14 (2006), 307, 317.
8  Europol, Facilitation of Illegal Immigration, abrufbar unter: https://www.europol.europa.
eu / crime-areas-and-trends / crime-areas / facilitation-of-illegal-immigration (letzter Aufruf: 
4.8.2017).
9  Die Operation trug zunächst den Namen EUNAVFOR MED der aber durch den Zusatz 
„Operation Sophia“ erweitert wurde. Sophia ist der Name eines somalischen Mädchens, wel-
ches im August 2015 nach einer erfolgreichen Seenotrettung an Bord der Fregatte Schleswig-
Holstein geboren wurde: Beschluss des Rates v. 26.10.2015, (GASP) 2015/1926, ABl. L 281 
v. 27.10.2015, S.   13.
10  Gemeinsame Aktion des Rates v. 10.11.2008, 2008/851/GASP, ABl. L 301 v. 12.11.2008, 
S.   33.
11  Art.   2 Abs.   2 lit.   a Beschluss des Rates v.  18.5.2015, (GASP)  2015/778, ABl. L 122 
v. 19.5.2015, S.   31. Da die Maßnahmen der ersten Phase vor dem Hintergrund der Freiheit der 
Hohen See (Art.   87 des Seerechtsüberinkommens der Vereinten Nationen) keinen Eingriff in 
fremde Hoheitsrecht bedeuten, findet keine rechtliche Überprüfung dieser Phase statt.
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ist.12 In dieser Arbeit nachfolgend als „Phase 2a“ und „Phase 2b“ bezeichnet. Wäh-
rend die Phase 2b ein Vorgehen auch in den Hoheitsgewässern und inneren Ge-
wässern Libyens vorsieht, ist die Phase 2a ratione loci auf die Hohe See begrenzt. 
Im Rahmen dieser Phase sollen Schiffe, bei denen der Verdacht besteht, dass sie 
für Migrantenschmuggel oder Menschenhandel benutzt werden, auf Hoher See 
sowohl angehalten und durchsucht als auch beschlagnahmt und umgeleitet werden. 
Eine dritte Phase sieht in der Zukunft das Vorgehen im Hoheitsgebiet Libyens 
vor. Für das Vorgehen in den Hoheitsgewässern und auf dem Territorium Libyens 
fehlen derzeit jedoch noch die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen.13

Mittlerweile wurde die EU-Operation durch Beschluss (GASP) 2016/993 des 
Rates14 um zwei neue Aufgaben erweitert. Die beteiligten Staaten sollen an der 
Ausbildung der libyschen Küstenwache und Marine mitwirken und zudem dabei 
helfen, das Waffenembargo des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen15 auf Ho-
her See vor der Küste Libyens durchzusetzen. Die rechtliche Analyse wird sich 
dem Kernauftrag der Mission widmen und die Maßnahmen zur Schleuserbekämp-
fung überprüfen, die bislang im Rahmen der Phase 2a auf Hoher See stattfinden.

Im Vorfeld des Einsatzes wurden Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit vorge-
bracht. Bezüglich der innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen 
wurde beispielsweise von Talmon die Frage aufgeworfen, ob sich die Bundeswehr 
an dem polizeilich geprägten Einsatz beteiligen dürfe.16 Auf völkerrechtlicher 
Ebene wurde im Vorfeld des Einsatzes problematisiert, ob der Sicherheitsrat auf 
Grundlage von Art.   39 der Charta der Vereinten Nationen17 überhaupt zu einer 
Militäroperation gegen die Schleusernetzwerke ermächtigen könne.18 Darüber 

12  Art.   2 Abs.   2 lit.   b Beschluss (GASP) 2015/778.
13  BT-Drs. 18/11329, S.   3 Frage 1.
14  Beschluss des Rates v. 20.6.2016, (GASP) 2016/993, ABl. L 162 v. 21.6.2016, S.   18.
15  Zuletzt S / RES/2292 (2016) v. 14.6.2016.
16  Talmon, Gastbeitrag: Bedroht der Flüchtlingsstrom den Weltfrieden? (FAZ.NET – 
30.11.2015), abrufbar unter: http://www.faz.net / aktuell / politik / staat-und-recht / gastbeitrag-
fluechtlinge-bedroht-der-fluechtlingsstrom-den-weltfrieden-13931935.html (letzter Aufruf: 
4.8.2017).
17  Charta der Vereinten Nationen v. 26.6.1945, BGBl. 1973 II, S.   431; 1974 II, S.   770; 1980 II, 
S.   1252 [nachfolgend UN-Charta].
18  Mananashvili, The Legal and Political Feasibility of the EU’s Planned ‚War on Smuggling‘ 
in Libya in: EJIL Talk (10.6.2015), abrufbar unter: http://www.ejiltalk.org / the-legal-and-
political-feasibility-of-the-eus-planned-war-on-smuggling-in-libya/ (letzter Aufruf: 4.8.2017); 
Meijers Committee, Military action against human smugglers: legal questions concerning the 
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hinaus wurden Zweifel an der Vereinbarkeit eines Einsatzes im Mittelmeer mit 
internationalen Menschenrechtsstandards vorgebracht.19 Diese Probleme wurden 
bereits vor der Einleitung der zweiten Operationsphase und vor der Resoluti-
on 2240 (2015)20, durch die der Sicherheitsrat ein militärisches Vorgehen gegen die 
Schleusernetzwerke autorisiert hat, diskutiert.

Vor diesem Hintergrund wird diese Arbeit untersuchen, ob die rechtlichen 
Zweifel im Vorfeld des Einsatzes im Lichte der mittlerweile stattfindenden Maß-
nahmen berechtigt waren und welche rechtlichen Schranken von der Europäischen 
Union und den am Einsatz beteiligten Staaten einzuhalten sind. Hierbei wurden 
die Entwicklungen auf politischer Ebene sowie Rechtsprechung und Literatur bis 
August 2017 berücksichtigt.

Während beispielsweise die Maßnahmen der Operation Atalanta und das 
Vorgehen der Europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX auf See mittlerwei-
le wissenschaftlich umfangreich aufgearbeitet wurden,21 gibt es bis jetzt nur sehr 
wenige rechtswissenschaftliche Literatur, die sich mit der Operation Sophia im 
Mittelmeer auseinandersetzt22. 

Die ersten beiden Kapitel der Arbeit dienen dazu, die Grundlagen und Rah-
menbedingungen für die rechtlichen Analysen des dritten und vierten Kapitels auf-

EUNAVFOR Med operation (23.9.2015), abrufbar unter: http://www.commissie-meijers.
nl / en / comments (letzter Aufruf: 4.8.2017), S.   2.
19  Lehmann, The Use of Force Against People Smugglers: Conflicts with Refugee Law and 
Human Rights Law in: EJIL Talk (22.6.2015), abrufbar unter: http://www.ejiltalk.org / the-
use-of-force-against-people-smugglers-conflicts-with-refugee-law-and-human-rights-law/ 
(letzter Aufruf: 4.8.2017).
20  S / RES/2240 (2015) v. 9.10.2015 [nachfolgend Mittelmeer-Resolution].
21  Siehe nur zur Operation Atalanta: von Arnauld, Die moderne Piraterie und das Völker-
recht, AVR, 47 (2009), 454; Treves, Piracy, Law of the Sea, and Use of Force: Developments 
off the Coast of Somalia, EJIL, 20 (2009), 399; Trésoret, Seepiraterie, 2011; Koops, Seeräu-
bereibekämpfung durch die Bundeswehr im Einklang mit dem Grundgesetz, 2013; Fournier, 
Der Einsatz der Streitkräfte gegen Piraterie auf See, 2014. Zu Frontex: Fischer-Lescano / Löhr / 
Tohidipur, Border Control at Sea, IJRL, 21 (2009), 256; Seehase, Die Grenzschutzagentur 
FRONTEX, 2013; Lehnert, Frontex und operative Maßnahmen an den europäischen Außen-
grenzen, 2014; Mungianu, Frontex and Non-Refoulement, 2016.
22  Jüngst erschienen: Schmitt, EU-Flüchtlingsschutz durch militärische Bekämpfung von 
Menschenhandel und Menschenschleusung im Mittelmeer?, ZEuS, 19 (2016), 551; Gestri, 
EUNAVFOR MED: Fighting Migrant Smuggling under UN Security Council Resolution 
2240 (2015), ItYBIL, 25 (2016), 21; Tzevelekos, Human Security and Shared Responsibility to 
Fight Transnational Crimes in: Salomon / Heschl u. a. (Hrsg.), Blurring Boundaries: Human 
Security and Forced Migration, 2017.
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zuzeigen. Das erste Kapitel möchte dem Leser einen Einstieg in das Kriminalitäts-
feld des Migrantenschmuggels ermöglichen. Der Migrantenschmuggel wird daher 
zuerst definiert und vom Menschenhandel abgegrenzt und danach wird schwer-
punktmäßig der völkerrechtliche Rechtsrahmen dargestellt. Im Anschluss wird da-
rauf eingegangen, welche Charakteristika den Migrantenschmuggel speziell in der 
Mittelmeerregion prägen und wie er kriminologisch einzuordnen ist.

Nachdem das Kriminalitätsfeld beleuchtet wurde, wird das zweite Kapitel 
einen Überblick darüber geben, welche bereits bestehenden völkervertraglichen 
Eingriffsrechte auf Hoher See zur Bekämpfung der Schleusernetzwerke bestehen. 
Zudem wird als Einstieg in die seerechtliche Materie kurz dargestellt, welcher 
Rechtsrahmen auf Hoher See gilt und das Flaggenstaatsprinzip erläutert.

Kapitel drei und vier bilden den Hauptteil der Arbeit und enthalten die recht-
liche Bewertung der Phase 2a der EUNAVFOR MED Operation Sophia. Dabei 
findet eine Unterscheidung nach dem „Recht zum Einsatz“ auf der einen Seite und 
dem „Recht im Einsatz“ auf der anderen Seite statt.

Das dritte Kapitel wird unter dem Stichwort „Recht zum Einsatz“ die völker-, 
europa- und verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für das Einleiten einer Mili-
täroperation analysieren.

Das vierte Kapitel wird abschließend die rechtlichen Schranken aufzeigen, die 
der Phase 2a der EUNAVFOR MED durch das Flüchtlingsrecht und internatio-
nale Menschenrechtsstandards gesetzt sind. In Bezug auf die Beteiligung der deut-
schen Marine an dem Militäreinsatz wird daneben zusätzlich auf die grundrechtli-
chen23 Schranken eingegangen.

23  Soweit das jeweils zu prüfende Grundrecht kein „Deutschengrundrecht“ ist, sondern für 
„jedermann“ gilt, könnte auch insoweit begrifflich von einem Menschenrecht gesprochen wer-
den. Im Verlauf der rechtlichen Analyse wird die terminologische Unterscheidung zwischen 
internationalen Menschenrechten und innerstaatlichen Grundrechten aufrechterhalten, um zu 
verdeutlichen, dass nur die deutsche Hoheitsgewalt an die Grundrechte aus dem Grundgesetz 
gebunden ist.
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1. Kapitel:	 Einführung in das Kriminalitätsfeld 
des Migrantenschmuggels

Der Migrantenschmuggel24 gilt heute als eines der schnellst wachsenden grenz-
überschreitenden Delikte weltweit.25 Kriminologen gehen davon aus, dass das 
Geschäft mit der „Ware Mensch“ mindestens genauso lukrativ, wenn nicht sogar 
lukrativer ist, als der organisierte Drogenhandel.26

Das erste Kapitel wird einen Überblick über den Migrantenschmuggel speziell 
im Mittelmeer vor der Küste Libyens geben. Der erste Teil dient dazu, den Mi-
grantenschmuggel zu definieren und vom Menschenhandel abzugrenzen. Danach 
wird der Migrantenschmuggel über das Mittelmeer im zweiten Teil kriminologisch 
eingeordnet. Nach einem Überblick über das Delikt wird die menschenverachten-
de Behandlung der Migranten durch die Schleusernetzwerke aufgezeigt und dabei 
auch kurz auf die besondere Lage in Libyen eingegangen, die das Vorgehen der 
Schleuser mutmaßlich begünstigt. Der Schluss des zweiten Teils wird aufzeigen, 
dass der Migrantenschmuggel zur grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität zählt und im völkerrechtlichen Kontext eine nonstate criminal activity darstellt. 

§ 1	 Definition des Migrantenschmuggels und Abgrenzung 
zum Menschenhandel

Der allgemeine Auftrag der Operation Sophia lautet, die Schleuser- und Men-
schenhandelsnetzwerke im Mittelmeer vor der Küste Libyens zu zerschlagen. Eine 
Definition der beiden Delikte ist somit wichtig, um das Ziel der Operation konkret 
zu erfassen. Weiterhin dient die Definition der strafbaren Handlungen als Grund-

24  In Anlehnung an die englischsprachige Literatur, in der überwiegend die Terminologie 
„smuggling of migrants“ oder „migrant smuggling“ zu finden ist, wird diese Arbeit den Begriff Mi-
grantenschmuggel oder Migrantenschleusung verwenden. Die Verwendung des Begriffs der 
„Migranten“ dient als Oberbegriff für alle Menschen, die – egal aus welchen Motiven heraus – 
über das Mittelmeer nach Europa gelangen möchten. Der Migrantenschmuggel könnte ebenso 
als Menschenschmuggel bezeichnet werden.
25  Mallia, Migrant Smuggling by Sea, 2010, S.   8.
26  Geisler, Bekämpfung der Schleuserkriminalität, ZRP, 34 (2001), 171, 172; Heinz, Men-
schenhandel und Menschenschmuggel in: Triffterer (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Theo Vog-
ler, 2004, S.   143.
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lage für die im zweiten Kapitel dargestellten Eingriffsrechte auf Hoher See und der 
späteren grund- und menschenrechtlichen Analyse. 

A.	 Die Palermo-Konvention und deren Zusatzprotokolle

Sowohl der Migrantenschmuggel als auch der Menschenhandel sind auf interna-
tionaler Ebene in Zusatzprotokollen zum Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität27 definiert. Die so-
genannte Palermo-Konvention regelt die Zusammenarbeit der Staaten im Kampf 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. Die Konvention gilt als 
wichtigster multilateraler Vertrag zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
auf internationaler Ebene.28 Sie umfasst insgesamt drei Zusatzprotokolle (ZP). Das 
Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhan-
dels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels29; das Zusatzprotokoll gegen 
die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg30 und das Zu-
satzprotokoll gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, 
Komponenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit31. So-
wohl die Europäische Union (bei Ratifizierung noch in Gestalt der Europäischen 

27  Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisier-
te Kriminalität v.  15.11.2000, BGBl. 2005 II, S.   956; UNTS Vol.   2225 p.   209 [nachfolgend: 
Palermo-Konvention].
28  Pintaske, Das Palermo-Übereinkommen und sein Einfluss auf das deutsche Strafrecht, 
2014, S.   36; Gallagher / David, The International Law of Migrant Smuggling, 2014, S.   36.
29  Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität v. 15.11.2000, BGBl. 2005 II, S.   995; 
UNTS Vol.   2237 p.   319.
30  Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luft-
weg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität v.  15.11.2000, BGBl. 2005 II, S.   1007; UNTS Vol.   2241 p.   507 [nachfol-
gend: ZP Schleusung].
31  Protocol against the Illicit Manufactering of and Trafficking in Firearms, Their Parts and 
Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Trans-
national Organized Crime (31/05/2001), UNTS 2326 Vol. p.   208. Von der Bundesrepublik 
Deutschland zwar unterzeichnet aber bis heute noch nicht ratifiziert; Die Europäische Union 
hat das Zusatzprotokoll im Jahr 2014 ratifiziert.
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Gemeinschaft32) als auch die Bundesrepublik Deutschland sind Vertragsparteien 
der Palermo-Konvention und der beiden Zusatzprotokolle über den Menschen-
handel und die Migrantenschleusung.33

B.	 Definition und Abgrenzung der Delikte

Das Zusatzprotokoll gegen die Migrantenschleusung über See ist der wichtigste 
Vertrag für die Behandlung des Migrantenschmuggels und zentraler Bestandteil 
des internationalen Rechtsrahmens.34 Das Zusatzprotokoll enthält in Art.   3 lit.   a 
folgende Definition des Delikts in authentischer englischer Sprache:

„For the purposes of this Protocol ‚Smuggling of migrants‘ shall mean 
the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or 
other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party 
of which the person is not a national or a permanent resident.“ 

Kurzum bedeutet demnach Migrantenschmuggel die Unterstützung von Personen 
bei der illegalen Einreise für Geld. Der Migrantenschmuggel über das Meer ist 
eine spezielle Ausführungsart der Hilfe zur illegalen Einreise über Seegrenzen.35 
Die Bundesregierung definiert den Migrantenschmuggel für die Zwecke der 
EUNAVFOR MED Operation Sophia ebenfalls nach Art.   3 ZP Schleusung.36 In-
nerstaatlich ist das „Einschleusen von Ausländern“ durch §§ 96 und 97 AufenthG37 
unter Strafe gestellt.38

32  Nach Art.   1 Abs.   3 EUV ist die Europäische Union Rechtsnachfolgerin der Europäischen 
Gemeinschaft. Die Union ist damit im Wege einer „Universalsukzession“ in die Rechte und 
Pflichten, auch aus völkerrechtlichen Verträgen, der Gemeinschaft eingetreten.
33  Der Status völkerrechtlicher Verträge kann unter https://treaties.un.org/ eingesehen wer-
den (letzter Aufruf: 6.7.2017).
34  Gallagher / David, The International Law of Migrant Smuggling, 2014, S.   44.
35  Mallia, Migrant Smuggling by Sea, 2010, S.   7.
36  BT-Drs. 18/6544, S.   3 Frage 1.
37  Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern 
im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) in der Fassung der Bekanntmachung 
v. 25.2.2008, BGBl. 2008 I, S.   162.
38  Das Ausländerstrafrecht ist überwiegend im Nebenstrafrecht gesetzlich verankert und 
umfasst neben den §§ 95–9 7 AufenthG weitere Vorschriften. Zum Beispiel stellen die §§ 84 


